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1. Bestandsaufnahme der Dünenflächen Gemeinde Timmendorfer 

Strand 
 

1.1 Beschreibung der Düne im Gemeindegebiet 

Die Düne im Gemeindegebiet Timmendorfer Strand erstreckt sich geografisch von der 

Ortsgrenze Scharbeutz bis zum Niendorfer Balkon. 

Der Übergang von der Düne zum Strandwald, auch bewaldete Küstendüne genannt, ist in 

Teilen fließend. Im Strandwald-Streifen sind Privatgrundstücke an der 

Strandallee/Strandstraße bzw. der Rodenbergstraße sowie Querstraßen mit einbezogen. Das 

heißt, dass der ursprüngliche Strandwald in Teilen auf den Privatgrundstücken ausläuft. 

Im Bereich Freistrand Niendorf bis zum Niendorfer Balkon befinden sich ausgeprägte 

Sanddornpopulationen, jedoch kein Übergang in einen Strandwald. Nur beim Spielplatz, 

Grüner Weg 1B, Niendorf kann eine Baumpopulation verzeichnet werden, dies kann jedoch 

nicht als Dünenwald bezeichnet werden, da es sich nur um einen sehr kleinen Bereich handelt. 

Das Pflegekonzept erstreckt sich über den gesamten Dünenbereich von Scharbeutz bis zum 

Niendorfer Balkon, ausgenommen die Bereiche, in denen keinerlei Dünenstrukturen mehr 

vorkommen, wie z. B. im Bereich des Niendorfer Hafens. Die Dünenstrukturen in diesen 

Bereichen wurden im Zuge der Erneuerung der Küstenschutzanlagen in 2009 zum Teil entfernt. 

 

Vorgeschlagene Pflegemaßnahmen reichen in der Breite des Dünenstreifens von der Seeseite 

vom beginnenden Strandhaferbewuchs am Strand bis zur Promenade bzw. dem 

gemeindeeigenen Grünstreifen neben dem Promenadenweg. Es handelt sich somit nur um 

öffentliche Flächen, für deren Pflege die Gemeinde zuständig ist. Aufgrund der 

unterschiedlichen Bewuchsstrukturen im Verlauf des Dünenstreifens und der Größe des 

Dünengebiets wird dieser im Absatz 3 "Pflegemaßnahmen" in einzelne Abschnitte aufgeteilt. 

So kann auf die unterschiedlichen Strukturen ideal eingegangen werden und spezifische 

Pflegemaßnahmen empfohlen werden. 

 

1.2 Situation der Düne aus landschaftsökologischer Sicht 

Die Dünen der Ostseeküste entstehen durch Sandaufspülungen von Strömungen und Wellen 

an die Küste sowie Sandverwehungen durch auflandige Winde. Dünengräser wirken als 

Sandfang und verfestigen die im besten Fall allmählich größer werdende Düne. Bei der 

Dünenbildung sind folgende Stadien zu unterscheiden: 

Aus Primärdünen mit Strandquecke entstehen durch Aufhöhung die Sekundärdünen 

(Weißdünen) mit Strandhafer, Strandgerste u. a.. Durch Humusbildung der Pflanzen entsteht 

daraus die Tertiärdüne (Grau- und Braundüne), auf der z. B. Krähenbeere, Besenheide, 

Glockenheide und verschiedene andere Trockenrasenpflanzen der nährstoffarmen sauren 

Böden wachsen. αDǊŀǳŘǸƴŜƴ ǎǘŜƘŜƴ ŀƭǎ ǘȅǇƛǎŎƘŜǎ ½ƻƴƛŜǊǳƴƎǎŜƭŜƳŜƴǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ 

meerwärts gelegenen Primär- und Weißdünen und den landeinwärts gelegenen älteren 

Stadien mit Heiden und Gehölzbeständen. Sie bilden meist eng verzahnte Komplexe mit 

anderen Lebensraumtypen der Küstendüne wie insbesondere Krähenbeer-Heiden (LRT 2140), 

Sanddorn- und Kriechweiden-Gebüschen (LRT 2160, 2170) oder feuchten Dünentälern (LRT 

2190) όb[²YbΣ нлммύΦά Die älteren Strandwälle gehen schließlich in eine bewaldete 

Küstendüne (LRT 2180) über. 

In Timmendorfer Strand ist keine Braundüne mit Besenheide und anderen 

Trockenrasenpflanzen zu beobachten, sondern ein direkter Übergang von einer Graudüne und 

anschließend zum Dünenwald. Die Baumschicht besteht im Gegensatz zu 1992 aus vorwiegend 

Eichen und Kiefern (siehe Abb. 1).  
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Abbildung 1: selbsterstelltes Diagramm zu dem Verhältnis der Baumarten im Dünenbereich Timmendorfer Strand, Engelbrecht 
2025 

 

1.2.1 Düne 

Der Dünenstreifen im Gemeindegebiet kann allgemein als "degradiert" bezeichnet 

werden. Die typische natürliche Dünenvegetation ist nur noch teilweise vorhanden. Dies 

ist zum einen auf erhöhte Nährstoffeinträge und damit verbundenem Einwandern 

konkurrenzstärkerer Pflanzen zurückzuführen. Die Nährstoffeinträge werden außerdem 

durch Hundekot erhöht. Zum anderen wurden durch Begrünungsmaßnahmen im Rahmen 

der Verbesserung der Strandpromenade 1977 Ziersträucher gepflanzt. Aus Gründen des 

Küstenschutzes wurde die "Kartoffelrose" (Rosa rugosa) u. a. Rosenarten auf den 

Strandwall gesetzt. Insbesondere die Kartoffelrose (Rosa rugosa) hat aufgrund ihrer 

starken Wuchskraft inzwischen Teile des Strandwalles derart überwuchert, dass kein 

Strandhafer (Elymus arenarius) oder andere Strandgräser des eigentlich natürlich 

vorkommenden Dünenbewuchses mehr sichtbar sind. 

Von 1977 bis etwa 2013 wurden immer wieder Veränderungen an der Düne 

vorgenommen. Wie die Entfernung der zuvor gepflanzten Rosen und von Ölweiden. 

Außerdem wurden in dem Zeitraum große Mengen von Strandhafen und ς roggen im 

Bereich Scharbeutz bis zum Hundestrand Timmendorfer Strand angepflanzt. Auch die 

Pflegemaßnahmen in der Düne variierten in dieser Zeitspanne viel.  

Außerdem wird sehr wahrscheinlich der typische Dünenbewuchs durch Trittschäden von 

Strandbesuchenden stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Durch den neuen 

Schutzzaun wird dies höchstwahrscheinlich weniger auftreten. 
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An der nördlichen Gemeindegrenze ist diese Entwicklung am geringsten zu beobachten, in 

anderen Abschnitten Richtung Niendorf ist sie weiter fortgeschritten. Seeseitig werden die 

Dünengräser durch die starke Nutzung des Fremdenverkehrs 

(Strandkorbbenutzende/Strandbesuchende) in einigen Abschnitten so weit 

zurückgedrängt, dass nur noch ein Streifen Kartoffelrose (Rosa rugosa) und Sanddorn 

übrigbleibt, an die sich aufgrund der Dornen nicht herangewagt wird.  

 

Des Weiteren sind folgende Gehölze auf dem Dünenstreifen bis zum Strandwald zu finden: 

Sanddorn (Hippophae rhamnoides), Ölweide (Elaegnus angustifolia), Kriechweide (Salix 

repens) als Bewuchs welcher in den, in Abschnitt 1.2 genannten Lebenraustypen natürlich 

vorkommt. Nachträglich gepflanzt oder selbstverbreitet: Schlehe (Prunus spinosa), Purpur-

Weide (Salix purpurea), klebrige Robinie (Robinie viscosa), Hartriegel (Cornus sanguinea) , 

Kartoffelrose (Rosa rugosa), Hunds-Rose (Rosa canina), Glanz-Rose (Rosa nitida), Büschel-

Rose (Rosa multiflora), Bibernell-Rose (Rosa pimpinelifolia) , Sand-Rose (Rosa Carolina), 

Mahonie (Mahonia aquifolium). In einzelnen Bereichen hat sich der Japanische 

Staudenknöterich (Fallopia japonica (HOUTT.)) als vorrangige Art etabliert. 

In der Strauchschicht und unterhalb der Bäume haben sich Brombeer-Arten, Schneebeere 

(Symphoricarpos albus var. laevigatus), Flieder (Syringa) und Brennnesseln (Urtica dioica) 

in vielen Abschnitten stark ausgebreitet.  

Laubfall, Nährstoffeinträge aus der Luft und durch den Fremdenverkehr (Abfälle, 

Exkremente von Mensch und Hund) haben zur Bildung einer Humusdecke geführt. Auf 

dieser hat sich stellenweise eine Krautflora entwickelt, die auf Nährstoff-Reichtum 

hinweist und nichts mehr mit der typischen Dünenvegetation gemein hat. 

 

1.2.2 Strandwald/ bewaldete Küstendüne  

Im Strandwald in Timmendorfer Strand kommen vorwiegend folgende Baumarten nach 

Häufigkeit sortiert, vor: Eiche (Quercus rubor), Wald-/Kiefer (Pinus sylvestris), Esche 

(Fraxinus excelsior), Ahorn (Acer platanoides), Robinie (Robinia pseudoacacia) und Ulme 

(Ulmus ssp) (siehe Abb. 1). 

Aus dem Atlas der Flora Schleswig-Holstein ist zu entnehmen, dass die Waldkiefer oder 

Föhre (Pinus sylvestris) am Timmendorfer Strand vermutlich urwüchsig ist bzw. vor min. 

100 Jahren gepflanzt wurden. Es ist somit zu vermuten, dass viele dieser Bäume sich in der 

Alterungsphase befinden und vermehrt Schäden an den Bäumen auftreten können. 

Weitere natürlich vorkommende Bäume des Strandwaldes sind Stieleiche, Sandbirke, 

Silberpappel und Schlehdorn (Raabe, 1987). 

Auffällig ist aktuell die abschnittsweise starke Verbreitung von kleinen Ahornen, welche 

eher buschartig bis zu 3 Meter hoch wachsen und zum Teil bereits vermutlich von 

Anwohnenden gekappt wurden.  

 

In einem Gutachten des Forstamtes Eutin von 1978 wurden im Dünenwald erste Anzeichen 

von Vergreisung und fehlende Verjüngung festgestellt. Es wurde vorgeschlagen, in einem 

5-Jahresturnus jährlich 100 Solitäre (Einzelbäume) zu pflanzen. Diesem 

Verjüngungskonzept wurde zugestimmt und im Jahr 1979 zunächst 750 Bäume im 

Dünenbereich gepflanzt. Standortgerechte Bäume waren bei dieser Pflanzung jedoch nur 

zu einem geringen Anteil vertreten. Das Ziel war eher die Schaffung einer parkähnlichen 

Anlage. 1981 wurden weitere 200 Schwarzkiefern gepflanzt (eine andere Art als die 

standortgerechte Waldkiefer). 9ƛƴŜ ǎƻƭŎƘŜ α±ŜǊƧǸƴƎǳƴƎǎƪǳǊά ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŀƴƎŜŘŀŎƘǘΣ Ŝǎ ǎƻƭƭŜƴ 
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eher junge Bäume, selbst gesäte Bäume gefördert werden, anstatt neue Bäume zu 

pflanzen. 

Im Strandwald haben die beschriebenen Nährstoffeinträge ebenfalls zur Verfälschung der 

natürlichen Krautvegetation unter den Bäumen geführt. Zusätzlich zu den oben 

beschriebenen Nährstoffquellen kommen stellenweise abgelagerte Grünabfälle aus 

Privatgärten hinzu. Daher wuchern teilweise die Brennnessel (Urtica dioica) und andere 

"Unkräuter" auf dem Waldboden zwischen Bäumen und Sträuchern. Eine natürliche 

Verjüngung des Baumbestandes kann hier kaum stattfinden. Insbesondere die Kiefer kann 

wegen ihres hohen Lichtbedarfes nicht keimen. Zur Förderung der natürlichen Verjüngung 

sollen die unerwünschten Pflanzen abgemäht werden, sodass Licht und Platz für 

erwünschten, dem Lebensraum entsprechenden Bewuchs entstehen kann. 

 

An der Promenade müssen außerdem Pflegemaßnahmen an den Bäumen möglich sein. 

Die Baumpflege an öffentlichen Wegen ist von großer Bedeutung, da sie nicht nur die 

Sicherheit der Passanten gewährleistet, sondern auch zur Erhaltung der Umwelt beiträgt. 

Gesunde Bäume bieten Schatten, verbessern die Luftqualität und fördern die Biodiversität. 

Regelmäßige Pflege wie das Beschneiden von Ästen und die Kontrolle auf Schädlinge 

verhindert potenzielle Gefahren wie herabfallende Äste und sorgt dafür, dass die Bäume 

vital bleiben. Zudem tragen gepflegte Bäume zur ästhetischen Aufwertung des 

öffentlichen Raums bei und fördern das Wohlbefinden der Menschen, die sich in diesen 

Bereichen aufhalten. Eine jährliche Kontrolle wird bereits seit Jahren von einem externen 

Baumkontrolleur durchgeführt und im gemeindlichen Baumkataster vermerkt sowie 

Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen beauftragt. 
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2. Zukünftige Entwicklung der Düne 
 

2.1 Notwendige Maßnahmen aus landschaftsökologischer Sicht 

 

2.1.1 Düne 

Die Pflege der Düne als landschaftspflegerische Maßnahme wäre ein Zurückführen zum 

natürlichen Bewuchs. Also müssten die Kartoffelrose (Rosa rugosa), der Knöterich, 

Brombeerenarten und weitere auf dem Strandwall wachsende standortfremde Gehölze 

entfernt werden, um den Strandgräsern, Trockenrasen-Arten und Sanddorn wieder Raum 

zum Wachsen zu geben. 

Eine solche Dünenpflege ist vermutlich sowohl aus arbeitswirtschaftlicher als auch aus 

finanzieller Sicht nicht in einem Jahr für den gesamten Dünenstreifen der Gemeinde 

umsetzbar und müsste in Etappen durchgeführt werden. Dabei ist die beharrliche 

Folgepflege, also ständiges Zurückdrängen der standortfremden Gewächse und das 

Verhindern und Entfernen von Abfallablagerungen in der Düne für den Erfolg der 

Maßnahme von entscheidender Bedeutung. 

 

2.1.2 Strandwald/ bewaldete Küstendünen 

Der natürliche Bewuchs des Strandwaldes wäre durch Verjüngung der standortgerechten 

Bäume wie Stieleiche, Sandbirke, Buche oder Waldkiefer zu fördern (NLWKN 3, 2011). Es 

sollen keine vorhandenen Bäume entfernt werden und vorrangig die bereits vorhandenen 

Jungbäume durch Rückschnitt der Strauchschicht gefördert werden. 

Zu entnehmen sind abgestorbene, absterbende und kranke Bäume, insbesondere wenn 

diese eine Gefahr für die Menschen am Strand und auf der Promenade darstellen. 

Außerdem muss an beiden Bereichen Baumpflege durchgeführt werden, um der 

Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. 

 

2.2 Notwendige Maßnahmen aus Sicht des Fremdenverkehrs 

 

2.2.1 Notwendige Maßnahmen für die Strandbenutzenden 

Die Gäste am Strand sind an einem Sichtschutz gegenüber der Promenade interessiert. Ein 

starkes Zurückschneiden oder Entnehmen von Sträuchern liegt nicht in ihrem Interesse. 

Außerdem ist es wichtig, dass der Dünenbewuchs keine Verletzungsgefahr z. B. durch 

Dornen verursacht. Hier wäre es sinnvoll, in betreffenden Bereichen die Kartoffelrose 

(Rosa rugosa) zu entfernen und stattdessen Strandhafer (Ammophila arenaria, Abb. 2) zu 

setzen, so wie es in einer Weißdüne (FFH Lebensraumtyp 2120) natürlicher Weise 

vorkommt. 

 

αNeben dem Strandhafer können weitere Pflanzenarten typischerweise auf Weißdünen 

wachsen, z. B.: Strand-Winde (Calystegia soldanella), Viermänniges Hornkraut (Cerastium 

diffusum), Strandroggen (Elymus arenarius), Stranddistel (Eryngium maritimum), Dünen-

Rotschwingel (Festuca rubra ssp. arenaria), Strand-Platterbse (Lathyrus maritimus) oder 

Sand-Nachtkerze (Oenothera oakesiana). Aus botanischer Sicht ist eine weitere Grasart 

bedeutsam: der Baltischen Strandhafer (Calammophila baltica) - er ist eine sterile 

Kreuzung aus dem Strandhafer und dem Land-Reitgras (Calamagrostis epigeos) und 

verbreitet sich durch Wurzelausläufer (NLWKN 1, 2011).ά  
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Abbildung 2: Deutschlands Natur: Weißdünen an Nord- und Ostsee, 2025 

 

2.2.2 Notwendige Maßnahmen für die Spaziergänger 

 

Die Spaziergänger auf der Promenade sind an einem gepflegten Eindruck des 

Dünenbereichs, durch die sie flanieren, interessiert. Ein Entfernen der in die Höhe 

wuchernden Sträuchern und Schaffen von Durchblick auf die Ostsee wäre ideal.  

Abhilfe könnte hier bereits geschaffen werden, durch die Entfernung folgenden 

lebensraumuntypischer Pflanzen: 

¶ Verschiedenste Rosen 

¶ Brombeer-Arten 

¶ Brennnessel (Urtica dioica) 

¶ Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) 

¶ Einige Weidenarten 

¶ Klebrige Robinie (Robinia viscosa) 

¶ Hartriegel (Cornus sanguinea) 

¶ Schneebeere (Symphoricarpos albus var. laevigatus) 

¶ Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris) 

 

Es müssten also seeseitig der Promenade in Abschnitten Unterholz entfernt oder 

beschnitten werden. Die Weißdüne geht ursprünglich in die Graudüne über. Diese ist in 

der Gemeinde Timmendorfer Strand ein Dünen-Sanddorn-Gebüsch (Natura 2000 

Lebensraumtyp 2160) steht ebenfalls unter Schutz und ist ein gefährdeter Lebensraum.  

 

Um den Konflikt zwischen sehr hohen Sanddornbüschen, dem Naturschutz, der 

Promenadengästen, aber auch Anwohnenden zu schlichten, wird vorgeschlagen, den 

Sanddorn in gewissen Bereichen und in mehrjährigen Abständen zurückzuschneiden, um 

so eine Graudüne ähnlich der Abbildung 3 zu schaffen. Als zeitlicher Rahmen wird der 

Schnitt alle vier Jahre zu einem Drittel als sinnvoll erachtet. Soll bedeuten, dass etwa ein 
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Drittel der Sträucher in der Höhe reduziert werden soll, alle anderen Sträucher bleiben 

unangetastet. Der Schnitt alle vier Jahre ergibt sich aus den vier Abschnitten des 

Pflegekonzepts, sodass der Sanddorn immer nur in einem Abschnitt geschnitten wird und 

in allen anderen Abschnitten wachsen kann.  

 

Abbildung 3: Deutschlands Natur: Dünen-Sanddorn-Gebüsche an Nord- und Ostsee, 2025 

 

2.2.3 Notwendige Maßnahmen für den Küstenschutz 

 

Die Düne und der Strandwald sind durch den natürlichen Bewuchs, die nachgepflanzten 

Sträucher und Bäume und die Küstenschutzanlage befestigt. Der gesamte Küstenschutz 

wurde in Abschnitten zwischen 2009 und 2012 von Scharbeutz bis zum Niendorfer Balkon 

erneuert. Diese Maßnahmen umfassten den Bau von neuen Dünen und die Verbesserung 

der bestehenden Schutzanlagen. Sollte eine stärkere Pflege der Düne erfolgen, ist aus der 

Sicht des Küstenschutzes ein sofortiges Bepflanzen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) 

zu fördern. Der Strandhafer (Ammophila arenaria) hat tief reichende Wurzeln, die den 

Sand stabilisieren und die Dünenstruktur stärken. Strandhafer (Ammophila arenaria) kann 

sich gut an die extremen Bedingungen an der Küste anpassen und trägt zur Bildung und 

Stabilisierung von Sanddünen bei. Außerdem sollte mit Stranddisteln (Eryngium 

maritimum) ergänzt werden, da diese durch die Stacheln die Weißdüne vor Trittschäden 

schützen kann. 
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3. Pflegemaßnahmen für die Dünenflächen der Gemeinde 

Timmendorfer Strand 
 

3.1 Ziel für die Pflege der Düne 

 

1. Wiederherstellung oder Neuentwicklung der in Absatz 1 genannten drei 

Lebensraumtypen. 

 

2. Erhalten, Pflegen und Fördern der standortgerechten Vegetation (Birke, Föhre, Stieleiche, 

Silberpappel, Sanddorn, Strandhafer (Ammophila arenaria) etc.) 

 

3. Nichtstandortgerechte Pflanzen wie z. B. Kartoffelrose (Rosa rugosa) sollen möglichst 

kurzgehalten oder gänzlich entfernt werden. 

 

4. So weit möglich sollte totes und angeschnittenes Pflanzenmaterial aus der Düne entfernt 

werden, um den Nährstoffeintrag gering zu halten. 

 

5. Um den Strandwald in seiner Form weiterhin zu erhalten, sollten vereinzelt 

Verjüngungspflanzungen von Kiefern (Pinus sylvestris), Stieleichen und z. B. Sal-Weiden 

durchgeführt werden. Der Focus liegt jedoch auf der Förderung vorhandener Jungbäume.  

 

6. Entfernung von Sanddornbüschen, welche vertrocknet, abgestorben, von einem 

Pilzbefallen z. B. Puccinia elaeagnicola oder erkrankt sind und z. B. die Sanddorn-

Rostkrankheit aufweisen. 

 

7. Rückschnitt des Sanddorns abschnittsweise (Abschnitt 1-4) und dabei der Schaffung von 

Inseln mit älteren Sanddornbeständen, welche nicht zurückgeschnitten werden. Hierbei 

soll darauf geachtet werden, dass Sitzbänke und Aufenthaltsmöglichkeiten für Touristen 

ein Blick auf das Meer gewährt wird (siehe Abb. 4).  

 

8. Pflanzung von lebensraumtypischen Pflanzen an kahlen Stellen, um die Festigung des 

Sandes und damit der Düne zu gewährleisten. 
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Abbildung 4: Aussichtsplattform ohne Aussicht, durch sehr hohen Sanddorn, Seidel 26.03.2025 

Die aufgeführten Ziele und damit verbundenen Maßnahmen sind somit als eingreifende Pflege 

im Sinne des Erhaltens und der Förderung des potenziellen natürlichen Pflanzenbewuchses zu 

verstehen. Ein regelmäßiges Kurzhalten der Sträucher und Entfernen des Schnittguts, um 

Nährstoffe aus der Düne herauszuhalten. Weiterhin sollten die standortfremden Sträucher 

durch ständigen Rückschnitt von den dann besser wachsenden standortgerechten Pflanzen 

verdrängt werden. Die im Folgenden vorgeschlagenen Pflegemaßnahmen in der praktischen 

Durchführung orientieren sich an dieser Zielrichtung. Die Durchführung der Pflegemaßnahmen 

ist arbeitsaufwendig und es bleibt nur die vegetationsfreie Zeit von Oktober bis Ende Februar. 

Es bleibt offen, ob die Maßnahmen von gemeindlichen Bauhof insgesamt übernommen 

werden können oder ob externe Firma hinzugezogen werden müssen. 

 

Eine Maßnahme, welche bereits umgesetzt ist, ist die Schaffung eines Schutzes der Düne vom 

Strand aus durch einen Zaun. Der Dünenschutz ist entscheidend für die Erhaltung der 

empfindlichen Küstenökosysteme. Diese Zäune dienen als Barriere, die Strandbesuchenden 

davon abhalten, die Dünen zu betreten und somit Trittschäden zu verursachen. Durch das 

gezielte Lenken der Besucherströme wird die Vegetation in den Dünen geschützt, was 

wiederum die Stabilität des Sands fördert und Erosionen entgegenwirkt. Zudem sensibilisieren 

die Zäune die Besucher für die Bedeutung der Dünenlandschaft und tragen dazu bei, das 

Bewusstsein für den Naturschutz zu stärken. Insgesamt leisten die Zäune einen wertvollen 

Beitrag zum Schutz und zur Regeneration der Dünen. 

Da der Strand ein wichtiges Gut in der Gemeinde Timmendorfer Strand ist, sollte es möglich 

sein, dass wenn die Vegetation weiter über den Zaun hinaus in den Strand wächst und diesen 

schmälert, entfernt werden darf. 
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3.2 Erläuterung zum Sanddornrückschnitt 

 

Für den Sanddornrückschnitt gilt im Allgemeinen, dass nur so viel wie nötig zurückgeschnitten 

wird, maximal jedoch die Hälft des Sanddornes pro Abschnitt. Damit ist gemeint, dass die 

Pflege immer in den Abschnitten 1 ς 4 durchgeführt, nicht in den einzelnen Unterabschnitten, 

dies ist im Folgenden so kleinteilig beschrieben, da die Vegetation z. B. in Abschnitt 2 sehr 

unterschiedlich ist. 

Als Beispiel: In der Pflegeperiode 2026/2027 wird der Abschnitt 3 gepflegt. Damit wird in dem 

gesamten Abschnitt 3 bis max. die Hälft aller Sanddornbüsche so zurückgeschnitten, dass die 

Sichtachsen freigestellt sind und im besten Falle auch 2-3 Jahre frei bleiben. Die nächste Pflege 

in Abschnitt 3 würde dann erst wieder in 4 Jahren erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle folgenden Maßnahmen gilt, dass vorab, möglichst bereits im Sommer vor den 

Pflegemaßnahmen eine Mitteilung an die Untere Naturschutzbehörde Kreis Ostholstein 

erfolgen muss, aus der hervorgeht, welcher Abschnitt im Herbst gepflegt werden soll und 

welche Maßnahmen im Groben umgesetzt werden sollen. 
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3.3 Pflanzen nach Lebensraumtypen zur Erreichung der Pflegeziele 

 

Pflanzen aus dem Lebensraumtyp 2120: 

Strandhafer (Ammophila arenaria), Baltischer Strandhafer (X Calammophila baltica), Strand- 

Winde (Calystegia soldanella), Viermänniges Hornkraut (Cerastium diffusum), Strandroggen 

(Elymus arenarius), Stranddistel (Eryngium maritimum), Dünen-Rotschwingel (Festuca rubra 

ssp. arenaria), Strand-Platterbse (Lathyrus maritimus), Sand-Nachtkerze (Oenothera 

oakesiana) u.a. (NLWKN 1, 2011) 

 

Pflanzen aus dem Lebensraumtyp 2130: 

Frühe Haferschmiele (Aira praecox), Sand-Segge (Carex arenaria), Strandhafer (Ammophila 

arenaria), Wundklee (Anthyllis vulneraria ssp. maritima), Sand-Segge (Carex arenaria), 

Silbergras (Corynephorus canescens var. maritimus), Dünen-Reiherschnabel (Erodium ballii), 

Dünen-Rot-Schwingel (Festuca rubra ssp. arenaria), Echtes Labkraut (Galium verum), Doldiges 

Habichtskraut (Hieracium umbellatum), Berg-Sandglöckchen (Jasione montana var. litoralis), 

Sand-Schillergras (Koeleria arenaria), Borstgras (Nardus stricta), Sand-Lieschgras (Phleum 

arenarium), Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vulgaris), Kleiner Sauerampfer (Rumex 

acetosella), Ohrlöffel-Leimkraut (Silene otites), Stein-Wiesenraute (Thalictrum minus ssp. 

saxitilis), Hasen-Klee (Trifolium arvense), Dünen-(Hunds-)Veilchen (Viola canina (var. 

dunensis), Dünen-Stiefmütterchen (Viola tricolor ssp. tricolor var. maritima), Flechten 

(Cladonia spp.), Widertonmoose (Polytrichum spp.) sowie weitere Arten der Sandmager- und 

Borstgrasrasen (NLWKN 2, 2011). 

 

Pflanzen aus dem Lebensraumtyp 2180: 

Sand-Segge (Carex arenaria), Geschlängelte Schmiele (Deschampsia flexuosa), Ufer-

Wolfstrapp (Lycopus europaeus) (NLWKN 3, 2011) 

 

 

  



26.08.2025 

14 
 

4. Durchführung der Pflegemaßnahmen in Abschnitten 
 

4.1.1 Abschnitt I - Scharbeutz bis WC Höhe Stranndallee 47 

 

 

Abbildung 5: Pflegeabschnitt 1 Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

Im Rahmen der Pflege und Renaturierung der Lebensraumtpyen 2120, 2160 und 2180 der 

europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ist es wichtig, nicht 

lebensraumtypischen Bewuchs zu entfernen. Dazu zählen insbesondere Brombeeren (Rubus 

fruticosus), Brennnesseln (Urtica dioica) und der japanische Knöterich (Fallopia japonica). 

Gleichzeitig sollten kleine, natürlich ausgesäte Bäume, die im Lebensraumtyp 2180 

vorkommen, gefördert werden. Insbesondere die bereits vorhandenen Waldkiefern (Pinus 

sylvestris), die historisch in Timmendorfer Strand vorkommen, sollen geschützt und gefördert 

werden. 

Im Bereich der Weißdüne (Typ 2120) ist es notwendig, den fremden Bewuchs zu entfernen und 

insbesondere Strandhafer (Ammophila arenaria) zu pflanzen. Der Japanische Knöterich sollte 

dabei fachgerecht entfernt werden, ohne Rückstände auf der Düne zu hinterlassen, um eine 

weitere Verbreitung zu verhindern.  

Zur Unterstützung der natürlich vorkommenden Vegetation müssen die Brombeeren (Rubus 

fruticosus) und Kartoffelrosen (Rosa rugosa) entfernt bzw. stark zurückgeschnitten werden, 

während die Dünenrose (Rosa pimpinellifolia) erhalten werden sollte, da sie als 

Pioniervegetation natürlicher Weise in der Weißdüne vorkommt. Die Rosenpopulation ist in 

diesem Bereich sehr ausgeprägt (siehe Abb. 6). 

Darüber hinaus ist es wichtig, die zum Teil nicht vorhandene Graudüne (Typ 2160) zu fördern. 

Es sind vermehrt abgestorbene Sanddornbüsche vorzufinden, diese sollten entfernt werden. 

Dies ist wichtig, um die Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen zu verhindern und die 

Gesundheit der umliegenden Pflanzen zu fördern. Um sicherzustellen, dass diese im Herbst 

leicht erkannt werden können, ist eine Markierung während der Vegetationsperiode 

vorgesehen.  



26.08.2025 

15 
 

 

Abbildung 6: Ausgepägtes Vorkommen der Kartoffelrose (Engelbrecht, 2025) 

 

 

 

4.1.2 Abschnitt II - Strandallee 47 bis Strandzugang Reet Eck/Strandgolfer 

 

Der Waldstreifen ist hier schon schmaler als in dem ersten Abschnitt. Der Baumbestand ist in 

Unterabschnitten mehr oder weniger dicht gewachsen. Der Unterwuchs aus Ziersträuchern 

sollte auch hier auf den Stock gesetzt werden, wie im ersten Abschnitt beschrieben.  

 

Einzelne Bereiche sind dicht bewachsen mit Brombeeren (Rubus fruticosus) und Kartoffelrosen 

(Rosa rugosa). Diese und weitere standortfremde Sträucher sollen gänzlich zurückgeschnitten 

werden, sodass nur lebensraumtypische Gehölze wie Sanddorn, Kriechweide (Salix repens) 

und Schwarzer Holunder verbleiben. Das Schnittgut soll herausgetragen und abgefahren 

werden. 
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Abbildung 7: Pflegeabschnitt 2.1 Strandallee 47 ς Strandallee 73, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 
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Abbildung 8: Pflegeabschnitt 2.2 Maritim ς Dünen Imbiss/Strandallee 115, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

 

Maßnahme für den Abschnitt 2.1 und 2.2 

 

Folgenden Pflanzen sollen entfernt bzw. stark zurückgeschnitten werden: 

- Brombeeren (Rubus fruticosus) 

- Kartoffelrosen (Rosa rugosa) 

- Hunds-Rose (Rosa canina)  

- Bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara) und Gewöhnliche Waldreben (Clematis 

vitalba) (Weißdüne direkt am Strand) 

- Korallenbeere (Symphoricarpos orbiculatus) (Strandwald) 

- Klebrige Robinie (Robinia viscosa) (Aussichtsplattform Sealife Center) 

- Flieder (Syringa) 

- Gewöhnliche Mahonie (Mahonia aquifolium) 

- Schneebeere (Symphoricarpos albus var. laevigatus) 

- Brennnessel (Urtica dioica) 

Wie die oben aufgeführten Pflanzen entfernt werden, ist je nach Pflanze individuell zu 

entscheiden, je nachdem, wie die Pflanze am besten zurückgedrängt werden kann, unter 

Berücksichtigung des Erhalts des Küstenschutzes. Diese Entscheidung obliegt der Umwelt- und 

Naturschutzabteilung, Fachkundigen des gemeindlichen Bauhofs oder externer Firmen, 

welche die Arbeiten ausführen. 
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Da die natürliche Vegetation einer Weißdüne in diesen Abschnitten zum Teil gänzlich fehlt, soll 

Strandhafen, ς roggen und ςdisteln am vordersten Bereich zum Strand gepflanzt werden. 

In schmalen Dünenabschnitten müssen zur Verkehrssicherung abgestorbene oder 

absterbende Bäume entfernt bzw. wenn möglich vor Ort gelegt werden. Dies wird nur 

ausgeführt, wenn der betreffende Baum möglicherweise auf den Strand oder die Promenade 

fallen könnte. 

Insbesondere im Abschnitt 2.2 ist die Ausbreitung des Knöterichs sehr ausgeprägt. Da die 

Entfernung des Staudenknöterichs bereits als Einzelmaßnahme genehmigt wurde, konnte 

bereits mit der Entfernung des Japanischen Staudenknöterichs begonnen werden. Bei der 

vorherigen Beratung wurden folgenden Vorgehensweisen als erfolgversprechend 

herausgestellt. Große und alte Bestände sollen so gut wie möglich ausgebaggert werden, ohne 

geschützte Pflanzen zu schädigen. Dies ist gut möglich, dass viele Knöterichbestände als 

Reinbestände auftreten, wie bei den Beständen, welche auf Abb. 10 in Rot markiert und in 

Abb. 9 zu sehen sind. Nach dem Ausbaggern wird ein Fleece auf die Knöterichbereiche gelegt, 

welches nicht von dem Pflanzen durchwachsen werden kann. Das abgebaggerte Erdreich wird 

fein gesiebt und kann anschließend wieder aufgebracht werden. Anschließend kann eine 

biotopgerechte Bepflanzung vorgenommen werden. Kleine Bestände (Abb. 10 gelbe 

Quadrate) sollen mit Strom bearbeitet werden. Durch einen Elektroschock werden die 

Pflanzen wie auch die Wurzeln zerstört und wachsen nicht nach (Weed Free Service, 2025). 

Wie in Abbildung 9 zu sehen, wächst rund um den Spielplatz beim SealIfe Center sehr viel 

Knöterich. Der Spielplatz wird aktuell nur noch gehalten. Ein Bebauungsplan für diesen Bereich 

befindet sich aktuelle in der Aufstellung. Anschließend soll hier eine neue Beach-Bar 

entstehen. Es handelt sich um den B-Plan 73, 1. Änderung. 

Auch in diesem Abschnitt ist toter Sanddorn vorzufinden, welcher im Herbst wie in Abs. 3.2.1 

beschrieben, markiert und entfernt werden soll. Leider wurde in diesen Abschnitten zum Teil 

viel Müll vorgefunden. Dieser muss im Zuge der Pflegemaßnahmen unbedingt entfernt 

werden. 
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Abbildung 9: großer Knöterichbestand um einen Spielplatz, kaum andere Pflanzen vorhanden (Engelbrecht, 2025) 
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Abbildung 10: Japanischer Staudenknöterichbereich, in Rot umrandet sind größere Reinbestände, bei den gelben Quadraten 
sind einzelne Pflanzen zu finden, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 
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Abbildung 11: Pflegeabschnitt 2.3 Strandallee 117 ς Minigolfanlage, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

 

Maßnahmen für den Abschnitt 2.3 

 

Der Abschnitt 2.3 sieht zum Großteil unproblematischer aus als viele anderen Abschnitte. Der 

Bereich ist relativ frei und wenig überwachsen mit unerwünschten Pflanzen. Es handelt sich 

nur um Weißdüne und etwas Graudüne. Bäumen sind eher auf der seeabgewandten Seite der 

Promenade zu finden. 

 

Festzustellen waren auch hier einige abgestorbene Sanddornbüsche, diese sollten wie in Abs. 

3.2.1 beschrieben im Spätsommer markiert und ab Oktober entfernt werden. Außerdem sollte 

der Hopfen und Hartriegel (Cornus sanguinea) entfernt werden. 

Vorzufinden sind in diesem Abschnitt außerdem wenige Jungbäume wie z. B. Kiefern, 

Bergulmen, diese gewünschten Arten sollen gefördert und aufgeputzt werden. Aktuell 

wachsen einige eher strauchartig. 

Nur in diesem Abschnitt ist eine große Ausbreitung der Waldfettehenne zu sehen, an sehr 

ausgeprägten Standorten soll der Bestand etwas reduziert werden. Auch Ahornsprösslinge 

sind hier viel zu finden und sollten reduziert werden (siehe Abb. 12). Diese Maßnahme wurde 

bereits genehmigt, jedoch noch nicht aufgeführt. 

Außerdem durch Rückschnitt zu entfernen bzw. zurückzudrängen, ist der Bestand von 

Brombeeren (Rubus fruticosus), Kleberige Robinie (Robinia viscosa) (an einem Strandzugang), 

Kartoffelrosen (Rosa rugosa), Brennnesseln (Urtica dioica) und Schneebeeren 

(Symphoricarpos albus var. laevigatus). Wie die oben aufgeführten Pflanzen entfernt werden, 

ist je nach Pflanze individuell zu entscheiden, je nachdem, wie die Pflanze am besten 

zurückgedrängt werden kann, unter Berücksichtigung des Erhalts des Küstenschutzes. Diese 

Entscheidung obliegt der Umwelt- und Naturschutzabteilung, Fachkundigen des 

gemeindlichen Bauhofs oder externer Firmen, welche die Arbeiten ausführen. 
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Um die Vegetation des Biotops Weißdüne zu fördern, sollten Strandroggen, -hafer und -

platterbse gepflanzt werden, da diese sandbefestigend und gefährdet sind. Zusätzliche könnte 

mit Strandwinde vereinzelt ergänzt werden. Um die weniger vertretene Vegetation der 

Graudüne zu verbessern wird die Pflanzung von Hasen-Klee (Trifolium arvense) angedacht, 

jedoch nur in Bereichen, in denen eine beginnende Graudüne vorliegt. 

 

 

Abbildung 12: kleiner Ahornaufwuchs in der Düne von der Promenade aufgenommen (Engelbrecht, 2024) 
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4.1.3 Abschnitt III - Reet Eck/Strandgolfer bis Niendorfer Yacht Club 

Im gesamten Abschnitt 3 sind nur noch wenige Bäume im öffentlichen Dünenbereich zu finden. 

Die Anzahl nimmt leicht zu in Richtung Rodenbergstraße, Niendorf und Park an der Acht. Einige 

wenige Kiefern haben sich hier selbst gesät und sind sehr gut angewachsen. Der Schutz und 

der Förderung diese wenigen Bäume muss unbedingt gewährleistet sein. Es konnte in den 

letzten Jahren beobachtet werden, dass immer wieder heranwachsende Bäume gekappt 

wurden, um vermutlich den Meerblick der Anliegenden sicherzustellen.  

 

Standortfremde Sträucher sollen kurz über dem Boden geschnitten werden, damit sich die 

standortgerechte Vegetation ausbreiten kann. Die Entwicklung der Vegetation nach diesem 

Rückschnitt bleibt zu beobachten. Es ist im Folgejahr zu entscheiden, ob wiederum ein 

Rückschnitt erforderlich ist. Bei der Kartoffelrose (Rosa rugosa) bleibt jedoch zu vermuten, da 

sie auch im nächsten Jahr wieder durchtreibt. 

 

Auch zur Rodenbergstraße hin verdichten sich die Sanddornbüsche zu einem undurchsichtigen 

Gebüsch an der Promenade. Hier sind die Beschwerden der Bewohnenden und Touristen sehr 

stark. Etwa die Hälfte der Sanddornsträucher sollten stehengelassen werden, der 

Strauchschnitt ist, wie in Absatz 3.2 beschrieben, durchzuführen. 

 

Abschnitt 3.1 Strandallee 137 (Seeschlösschen, keine Düne vorhanden) -  Strandallee 143 

 

 

Abbildung 13: Pflegeabschnitt 3.1 Mikado-Garden - Strandallee 143, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

Vom Kiosk Reet Eck an beginnt eine sehr schmale Düne, welche Großteils dem Biotop 

Weißdüne zugeordnet werden kann. Vereinzelt beginnt die Vegetation in eine Graudüne 

überzugehen, jedoch nicht ausgeprägt. Insgesamt kann die Vegetation hier als eher spärlich 

und zurückgehend bezeichnet werden.  
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Auf dem vorliegenden Luftbild (Abb. 13) scheint eine sehr schmale Düne vor dem Hotel 

Seeschlösschen noch vorhanden zu sein, diese Düne ist leider seit dem Hochwasser im Oktober 

2023 nicht mehr existent. 

Es stellt sich die Frage, ob der Bereich wiederhergestellt werden kann, da der Besucherverkehr 

in diesem Bereich sehr stark ist und die aktuelle Barriere zum Strand häufig überwunden wird. 

Selbst der Strandhafer (Ammophila arenaria) in den vorhandenen Pflanzkästen überlebt dies 

bisher nicht. Auch mit einem erneuten Hochwasser muss gerechnet werden. Aus diesen 

Gründen sollte die Wiederherstellung dieses Abschnitts erst versucht werden, wenn bereits 

Erfahrungen aus den anderen Abschnitten vorliegen und diese angewendet werden können. 

In den restlichen Bereichen sollte aufgrund der spärlichen Vegetation Strandhafer (Ammophila 

arenaria), ς roggen (Elymus arenarius) und vereinzelt Stranddistel (Eryngium maritimum) 

gepflanzt werden. 

Die klebrige Robinie (Robinia viscosa) und Kartoffelrosen (Rosa rugosa) sollen entfernt bzw. 

stark zurückgeschnitten werden. Ansonsten ist wenige Bewuchs von standortfremden 

Pflanzen existent. Im Bereich vor dem Grundstück Strandallee 143 ist ein großer und 

hochgewachsener Bestand von Sanddorn. Um das Handanlegen von Anwohnenden zu 

vermeiden, sollte der Sanddorn etwas zurückgeschnitten, also in der Höhe reduziert werden. 

Der Umfang und die Anzahl der Sanddornbüsche welche zurückgeschnitten werden ist 

abhängig von der Anzahl zurückzuschneidender Sanddornbüsche im Gesamtabschnitt 3. Der 

Rückschnitt des Sanddorns darf im Abschnitt 3 nur bis max. die Hälfte des Bestandes betreffen.  
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Abschnitt 3.2 Strandallee 147 ς Strandallee 157 

 

Abbildung 14: Pflegeabschnitt 3.2 Strandallee 147 ς 157, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

Der Abschnitt 3.2 ist ein Bereich mit weniger Handlungsbedarf. Die Weißdüne ist hier sehr gut 

entwickelt. Es gibt weniger Graudüne, bevor dann die Bäume auf den privaten Grundstücken 

eine ehemals bewaldete Küstendüne darstellen. Aufgrund der zum Teil sehr flachen 

Vegetation könnte in diesem Bereich gut der Hasen-Klee (Trifolium arvense) gepflanzt und so 

ein Graudünenvegatation ergänzt werden. 

In kleinen Bereichen sollen Kartoffelrose (Rosa rugosa) und weitere Rosenarten entfernt bzw. 

stark zurückgeschnitten werden. Zur Förderung der natürlichen Weißdünenvegetation kann 

die Pflanzung von Strandhafer (Ammophila arenaria), -roggen (Elymus arenarius) und 

Stranddisteln (Eryngium maritimum) in Betracht gezogen werden. 
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Abschnitt 3.3 Strandallee 159 - Strandkorbvermietung Strand 36/Fisch Imbiss 

Strandmöwe/Ende Kurpark Ost 

 

Abbildung 15: Pflegeabschnitt 3.3 Strandallee 159 - Ende Kurpark Ost, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

Von dem sehr guten und unproblematischen Abschnitt 3.2 geht es über in den Abschnitt 

3.3, in welchem der Sanddorn sehr dominant vorliegt, mehrere Meter hoch wächst und 

für viele Beschwerden sorgt (siehe Abb. 16). Eine geringfügige Abhilfe würde die 

Entfernung der abgestorbenen Sanddornbüsche schaffen. Dies soll wie in den letzten 

Abschnitten beschrieben ab Oktober stattfinden. Außerdem muss der Sanddorn vor 

Aussichtsplattformen, Bänken und Liegen in der Höhe reduziert werden, damit ein Blick 

auf die Ostsee ermöglicht wird. Aufgrund des dominanten Sanddornvorkommens sollte bis 

max. die Hälfte im Jahr der Pflege zurückgeschnitten werden, sodass alle 4 Jahre eine Hälfte 

runtergeschnitten wird und der Rest unangetastet bleibt.  

Die Abbildung 16 zeigt außerdem einen Bereich, in welchem die Düne im Oktober 2023 

weggespült und später Sand aufgeschoben wurde. Es erfolgte keine Neubepflanzung z. B. 

mit Roggen. Dafür siedelt sich an einigen Stellen Kali-Salzkraut (Salsola kali) und Meersenf 

(Cakile maritima) an. Diese Pflanzen sollten erhalten werden, da diese typische Dünen- 

und Pionierpflanzen sind. 
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Abbildung 16: Hochgewachsener Sanddorn direkt am Strand, keine Weißdüne vorhanden 
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Abschnitt 3.4 Strandkorbvermietung Strand 36/Fisch Imbiss Strandmöwe/Ende Kurpark 

Ost ς DLRG Turm Höhe Rodenbergstr. 15 

 

Abbildung 17: Pflegeabschnitt 3.4 Ende Kurpark Ost  - Rodenbergstraße 15, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

Der Abschnitt 3.4 wird von vielen Bewohnenden und Touristen als sehr wild erachtet. Der im Zuge des 
Küstenschutzes angelegten Weg durch die Düne bietet eine tolle Gelegenheit, den Biotopen näher zu 
kommen, jedoch ist nicht viel von den spezifischen Biotopen Weiß- und Graudüne vorhanden. In sehr 
großen Mengen vorzufinden ist das schmalblättrige Weidenröschen (siehe Abb. 18). Die heimische 
Staude soll bei der Pflegemaßnahme in der Düne zurückgeschnitten werden. Sollte die Verbreitung 
überhandnehmen, soll der Bestand durch Entnahme einzelner Pflanzen mit Wurzeln, reduziert 
werden, jedoch nicht zu stark, da es ein Bodenfestiger ist. 
 
Außerdem sind verschiedenste dünenfremde Gräser vorhanden, diese sollen durch das Pflanzen von 

Strandhafer (Ammophila arenaria), ς roggen (Elymus arenarius) und Stranddisteln (Eryngium 

maritimum) verdrängt werden. Um einen Übergang zur Graudüne zu schaffen sollte außerdem Hasen-

Klee (Trifolium arvense) gepflanzt werden. 

Insbesondere die Kartoffelrose (Rosa rugosa) sowie weitere Rosenarten wachsen in diesem Bereich 

und sollten entfernen oder stark zurückgeschnitten werden. Auch der Sanddorn wächst hier stark und 

insbesondere hoch, wodurch an vielen Stellen keine Sicht auf die Ostsee mehr gegeben ist. Wie in den 

anderen Abschnitten sollte auch hier im Pflegejahr eine Hälfte des Sanddorns zurückgeschnitten 

werden, besonders in den Sichtachsen von Bänken und Aussichtsplattformen.  
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Abbildung 18: Schmalblättriges Weidenröschen im Winter (Engelbrecht 11/2024) 
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Abschnitt 3.5 Rodenbergstraße 15 ς Park An der Acht 

 

Abbildung 19: Pflegeabschnitt 3.5, Rodenbergstraße 15 - Park An der Acht, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

Im Abschnitt 3.5 sieht es sehr ähnlich aus wie im Abschnitt 3.4, es wachsen verschiedenste, 

dünenfremde Gräser, welche ebenfalls durch das Pflanzen von Strandhafer (Ammophila arenaria), ς 

roggen (Elymus arenarius) und Stranddisteln (Eryngium maritimum) verdrängt werden sollen. 

Es sind viele Kartoffelrosen (Rosa rugosa) und weitere Rosenarten vorzufinden. Die Entfernung bzw. 

das Zurückschneiden sollte gegen die Ausbreitung helfen. 

Vor einer Aussichtsplattform am Forstweg wächst der Sanddorn so hoch, dass keine Aussicht mehr 

gegeben ist (siehe Abb. 4). Diese Aussichtsplattform muss unbedingt freigeschnitten werden und ist 

immer wieder Beispiel für den vermeintlich katastrophalen Zustand der Düne, so die lokale Politik und 

Anwohnende. Im Abschnitt 3.5 sollte bis max. die Hälfte des Sanddornbestand zurückgeschnitten 

werden, die andere Hälfte der Sanddornbüsche bleibt unangetastet. Auch die klebrige Robinie (Robinia 

viscosa) ist hier sehr hochgewachsen und versperrt die Sicht auf die Ostsee. Als nicht heimische Art soll 

die Robinie (Robinia viscosa) aus der Düne entfernt werden. 

Die Graudünenvegetation soll durch die Pflanzung von Hasen-Klee (Trifolium arvense) ergänzt 

werden.  
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4.1.4 Abschnitt IV ς Freistrand bis Niendorfer Balkon 

 

Im Strauchgürtel stehen hier einzelne Bäume. Der Strauchbewuchs geht von einem dichten 

Sanddornbestand in Bereiche mit dominierender Kartoffelrose (Rosa rugosa) oder anderen 

Ziersträuchern über. Auch hier sind die Sträucher selektiv zu schneiden. 

Die Kartoffelrose (Rosa rugosa) ist ganz zurückzuschneiden, der Sanddorn sollte reduziert 

werden, jedoch nur mäßig. An Sichtachsen etwas stärker reduzieren, sodass der gewünschte 

Meerblick ermöglicht wird. Die Promenade in Niendorf könnte durch Schaffen einzelner 

grüner Inseln oder Baumstandorte aufgewertet werden. Für diese Inseln können je nach 

Standort der Inseln Pflanzen aus den entsprechenden Lebensraumtypen (Abs. 3.1, S. 10) 

verwendet werden. 

 

 

Abschnitt 4.1 Um den Segelboothafen (Freistrand) 

 

 

Abbildung 20: Pflegeanschnitt 4.1 Um den Segelboothafen (Freistrand), Niendorf, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 
2025) 

In diesem Abschnitt sehr auffällig ist ein sehr großes Sanddorngebüsch beim Molensteeg mit 

sehr vielen toten Sanddornsträuchern, welche im gesamten Abschnitt entfernt werden sollten. 

Am Freistrand selbst ist kaum noch Düne vorhanden, da diese vermutlich durch Tritt- und 

Liegeschäden von Strandbesuchenden zurückgedrängt und wie in den letzten Monaten 

festzustellen war, von dem Pächter der Bar am Strand beeinträchtigt wurde (siehe Abb. 21). 

Durch die Aufstellung des Dünenschutzzauns sollte dies nun nicht mehr passieren. Um den 

Rückgang der Weißdüne entgegenzuwirken, sollte Strandhafen, -roggen und Stranddisteln 

angepflanzt werden. 
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Ein Rückschnitt von Sanddorn ist in diesem Abschnitt aktuell nicht notwendig, da nur einige 

wenige vorhanden sind, es ist jedoch doch nicht auszuschließen, dass dies zukünftig notwendig 

wird. 

Vorzufinden sind vereinzelt Kartoffelrosen (Rosa rugosa). In diesem Abschnitt sollten diese 

zunächst erhalten bleiben, bis sich die Düne von den Schädigungen erholt hat und erst danach 

mit Bedacht reduziert werden. 

 

 

Abbildung 21: zurückgedrängte Weißdüne am Freistrand, wenige Sanddorn noch vorhanden (Seidel 2024) 

 

Abschnitt 4.2 vom Spielplatz bis Strandstraße 69 

 

Abbildung 22: Pflegeabschnitt 4.2 vom Spielplatz am Freistrand bis Strandstraße 69, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 
2025) 

In diesem Abschnitt wird sehr gerne von den Anliegenden selber in der Düne abgeschnitten, was den 

Meerblick behindert. Zunächst sollte der tote Sanddorn insbesondere im Bereich der Straße Grüner 

Weg und vor dem Grundstück Strandallee 57 entfernt werden. Insgesamt ist das Sanddornvorkommen 

hier besonders stark. Dieser wächst bis an den Strand und nimmt die gesamte Düne ein (siehe Abb. 

23). Im vorderen Bereich (in der Weißdüne) sollte der Sanddorn durch Rückschnitt etwas 
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zurückgedrängt werden. Anschließend muss vermutlich als Initialpflanzung Strandhafer (Ammophila 

arenaria) und ς roggen (Elymus arenarius) eingebracht werden. Da das Sanddornvorkommen in 

diesem Bereich sehr ausgeprägt ist, sollte im Jahr der Pflege etwa die Hälfte der Sanddornsträucher 

zurückgeschnitten werden. Um dem Problem des selbstständigen Rückschnitts entgegenzuwirken, 

sollte die Hälfte der Sanddornbüsche im Bereich vor dem Gartenweg unbedingt im ersten Jahr, in dem 

die Pflege wiederaufgenommen wird, zurückgeschnitten werden. In der zweiten Pflegeperiode sollte 

dann der Bereich vor den Grundstücken Strandallee 49-51 beschnitten werden. Auch hier etwa die 

Hälfte der Sanddornsträucher. 

Die wenigen vorhandenen Kriechweidengebüsche (Salix repens) sollen gefördert werden und können 

sich vermutlich besser vermehren, wenn der Sanddorn etwas reduziert worden ist. Der Vorteil der 

Kriechweide (Salix repens) ist, dass diese nur 30 ς 100 cm hoch wird und damit kaum den Blick zur 

Ostsee einschränkt. Wie in Abschnitt 1 beschrieben, bildet der Lebensraumtyp 2170 Düne mit Salix 

repens ssp. dunensis ein natürliches Zusammenspiel mit den Sanddorngebüschen sowie den weiteren 

Lebensräumen. 

Pflanzen, welche nicht zu den Biotop- oder Lebensraumtypen zählen und aus diesem Grund durch 

Rückschnitt zurückgedrängt werden sollen, sind: 

- Purpurweide (Salix purpurea) 

- Unterschiedlichste Rosenarten 

- Junger Ahornaufwuchs 

 

 

Abbildung 23: Starker Sanddornaufwuchs von der Promenade bis an den Strand, hier zu sehen der Bereich Gartenweg 1-7 
(Seidel 2024) 
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Abschnitt 4.3 Strandstr. 73 bis Strandstr. 101 

 

Abbildung 24: Pflegeabschnitt 4.3 von Strandstraße 73 bis Strandstraße 101, Übersichtskarte (erstellt von Engelbrecht, 2025) 

Hier sieht es ähnlich aus wie im vorherigen Abschnitt, es wird ebenfalls häufig selber Hand angelegt 

und der Sanddorn stark zurückgeschnitten (siehe Abb. 25). Auch hier wächst der Sanddorn an einigen 

Stellen, wie z. B. vor den Grundstücken Strandstraße 79 ς 91, vor den Hotels Seehuus und Mein 

Strandhaus bis an den Strand, also auf gesamter Dünenbreite. Leider ist an diesen Stellen keine 

Weißdüne mehr vorhanden. Der Sanddorn soll im vorderste Bereich (Weißdüne) zurückgeschnitten 

und Strandhafer (Ammophila arenaria) und ς roggen (Elymus arenarius) gepflanzt werden. Außerdem 

kann in Bereichen zur Promenade hin an kahle Stellen (Abb. 26) ebenfalls Strandroggen (Elymus 

arenarius) und Strandhafer (Ammophila arenaria) gesetzt werden. 

Neu in diesem Pflegeabschnitt ist das Vorkommen von Rasenflächen (siehe Abb. 27) an der 

Promenade, welche vermutlich im Zuge der Küstenschutzerneuerung und damit der Anlage der 

Promenade geschaffen worden sind. Da dies nicht viel mit einer Düne zu tun hat, soll auch dort 

Strandhafer (Ammophila arenaria) und ςroggen (Elymus arenarius) gesetzt werden, um so den Rasen 

zu verdrängen. 

Pflanzen, welche nicht zu den Biotop- oder Lebensraumtypen zählen und aus diesem Grund durch 

Rückschnitt zurückgedrängt werden sollen, sind: 

- Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba) 

- Fliederbüsche (Syringa) 

- Purpurweide (Salix purpurea) 

- Kartoffelrose (Rosa rugosa) 
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Abbildung 25: deutlicher Sanddornrückschnitt (Seidel, 2024) 

 

 

Abbildung 26: Kahle Bereiche von der Promenade aus zu sehen  (Seidel, 2024) 












